
 
 
 
 

 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Norderney über die Erhebung der 
Vergnügungssteuer (Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für 
den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits-, und Unterhaltungsapparaten, -geräten sowie -
automaten (Spielgerätesteuer)) 
 
 
Sachverhalt 
 
Gemäß Artikel II § 8 Absatz 1 Vergnügungssteuersatzung wird die Vergnügungssteuer für Spielgeräte 
mit der so genannten Selbstveranlagung durch Steueranmeldung festgesetzt. Die aktuelle 
Satzungsbestimmung hinsichtlich der Steueranmeldung basiert auf einer Muster-Satzung des 
Niedersächsischen Städtetages. Aufgrund einer Empfehlung des Niedersächsischen Städtetages ist 
diese Bestimmung an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Der beigefügte Satzungsentwurf 
berücksichtigt dies entsprechend. 
 
Des Weiteren ist die Regelung des Artikels II § 6 Absatz 2 Vergnügungssteuersatzung hinsichtlich der 
Ermittlung des Einspielergebnisses zu konkretisieren. Bislang wurden der Fehlbetrag sowie das 
Prüftestgeld in den Satzungsbestimmungen nicht erwähnt. Dies wird mit dem beigefügten 
Satzungsentwurf geändert. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 Nein 
 Ja, mit       

 Gesamtkosten der Maßnahmen 
 (Beschaffungs-Herstellungskosten) 
 Euro 
       
 

  Jährliche  Folgekosten/ lasten 
  Einmalig 
 Euro 

      

 Haushaltsmittel in ausreichender Höhe 
     vorhanden. 
 
Sichtvermerk FB IV: _______________ 

 
 
Beschlussvorschlag 
 

Sitzungsvorlage  

 
Fachbereich Aktenzeichen Vorlagen-Nr. 

FB IV 954.00 FA 4/2017 

 Beratungsfolge  TOP-Nr. Öffentlich / nicht 
Öffentlich  Sitzungstermin 

Ausschuss für Haushalt, Finanzen und 
städtische Beteiligungen 9. öffentlich 03.08.2017 

Verwaltungsausschuss 7. nichtöffentlich 08.08.2017 

Rat der Stadt Norderney 13. öffentlich 14.08.2017 

        

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 



Der 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Norderney über die Erhebung der 
Vergnügungssteuer wird in der beigefügten Entwurfsfassung zugestimmt. Die 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Stadt Norderney über die Erhebung der Vergnügungssteuer tritt zum 
01.01.2018 in Kraft. 
 
 
 
Norderney, 24.07.17 Der Bürgermeister 

  
 
(Ulrichs) 

 


